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Einladung 
zur Delegiertenversammlung vom 24.06.2026 Sitzung der Delegiertenversammlung 

 
Mittwoch, 24. Juni 2026 

Zeit 19:00 Uhr 

Ort  im alten Schulhaus Wiggiswil/Deisswil, Liebegg 1, 3053 Wiggiswil 
 

 

 

Traktanden  
1   Protokollgenehmigung 19.11.2025 

2   Genehmigung Jahresrechnung 2025 

3 
  

Jahresbericht 2025 des Verbandes Regionaler Sozialdienst München-
buchsee 

4   Datenschutzbericht 2025 Aufsichtsstelle 

5   Jahresbericht 2025 Domicil Weiermatt DV 

6   Verschiedenes    
 

 
Unterlagen siehe auch: https://www.sd-muenchenbuchsee.ch/de/downloads. 
 
Im Anschluss an die ordentliche Versammlung erfolgt ein Referat.   
 
Freundliche Grüsse 
Vorstand Regionaler Sozialdienst Münchenbuchsee 
Der Präsident Der Sekretär 

#deepsign#stucki.peter@sunrise.ch# #deepsign#stefan.lerch@sd-muenchenbuchsee.ch# 
Peter Stucki Stefan Lerch 
  



Einladung zur Delegiertenversammlung vom 24.06.2026  

 
 

- 2 - 

Geht als Einladung an 
 

− die Delegierten des Verbandes Regionaler Sozialdienst Münchenbuchsee 

− die Mitglieder des Vorstands 

− Rechnungsprüfungsorgan: ROD Treuhand AG, Solothurnstrasse 22; 3322 Urtenen-
Schönbühl  

− Domicil Weiermatt, Moosgasse 15A, 3053 Münchenbuchsee 

− Amt für Integration und Soziales (AIS), Bern 

− Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland, Ostermundigen 

− die PressevertreterInnen 

− Verein Spitex Grauholz, Urtenen-Schönbühl 

− Geschäftsleitung und MitarbeiterInnen des Sozialdienstes Münchenbuchsee 
 
Geht zur Kenntnis an 

− Gemeindebehörde der Verbandsgemeinden des Verbandes Regionaler Sozialdienst 
Münchenbuchsee 

 
 
 

Zu den einzelnen Geschäften: 
 
 
 

 
  1.120 Delegiertenversammlung 

Genehmigung Protokoll der letzten Versammlung vom 19.11.2025 
 
 
Ausgangslage 
Das Protokoll der Versammlung vom 19.11.2025 wurde den Delegierten und den 
Einwohnergemeinden am 21.05.2026 zugestellt. 
 
 
 
2 2.730 Jahresrechnung 

Genehmigung Jahresrechnung 2025 
 
 
Ausgangslage 
Wir verweisen auf die Beilage „Jahresrechnung 2025 mit Bericht“, in welcher nebst 
gestuften Erfolgsausweisen, Bilanz, Erfolgsrechnung nach Funktionen und Sach-
gruppen auch eine Geldflussrechnung, ein Eigenkapitalnachweis, eine Kreditkon-
trolle, eine Nachkredittabelle sowie je ein Rückstellungs-, Beteiligungs-, Gewährleis-
tungs- und Anlagespiegel zu finden sind. 
Die Jahresrechnung 2025 wurde nach dem Rechnungslegungsmodell HRM2 erstellt. 
 
Die ROD Treuhand AG hat die Rechnung am 1. April 2026 revidiert. 

Der Anteil Beiträge Verbandsgemeinden am Ertrag beziffert sich auf 9.344 Mio. Fran-
ken (Budget 9.714 Mio. Franken, Vorjahr 8.71 Mio. Franken). 

Aufwand und Ertrag werden mit den Verbandsbeiträgen von insgesamt 9.344 Mio. 
Franken (Vorjahr 8.6) ausgeglichen. Davon betreffen 8.668 Mio. Franken die Kanto-
nale Sozialhilfelastenverteilung und 0.666 Mio. Franken die Kosten des Regionalen 
Sozialdienstes.  

Die Netto-Sozialhilfekosten betrugen im Jahr 2025 rund 5.61 Mio. Franken (Vorjahr 
5.55 Mio).  
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Der Nettoaufwand bei der Alimentenbevorschussung beziffert sich auf CHF 113'000 
(Vorjahr CHF 131’000). Die Inkassoeinnahmen waren im 2025 mit CHF 306'000 sehr 
hoch.  

Aus dem an Domicil Bern AG ausgelagerten Betrieb der Weiermatt (Konti 4120) re-
sultiert eine Einlage von CHF 190'551.15 in die Vorfinanzierung Liegenschaften. Ent-
nommen wurden Unterhalt und Abschreibungen in der Höhe von CHF 37'009.95. 
Diese Vorfinanzierung ist per 31.12.2025 mit 3.99 Mio. Franken bilanziert.  

Sämtliche Nachkreditbeschlüsse im Rechnungsjahr 2025, liegen in der Kompetenz 
des Vorstandes.  

Der Verbandsbeitrag der Gemeinden setzt sich zusammen aus dem Betrag für die 
kantonale Lastenverteilung und dem Betrag für die Infrastruktur des Sozialdienstes 
(Nicht-Lastenverteilungsbereich). 

 

Das Total der Beiträge der Verbandsgemeinden für das Kalenderjahr 2025 ist rund 
CHF 370’000 (3.8%) tiefer als budgetiert. 
 
Im Vergleich zum Budget ist der Beitrag an die Sozialhilfelastenverteilung des Kan-
tons um CHF 361‘600 und sind die „Restkosten“ des Verbandes per Saldo um CHF 
8‘300 tiefer. Die Kostenanteilsquoten der Verbandsgemeinden an den Betrag der 
Kantonalen Sozialhilfelastenverteilung (LV) und an die Betriebskosten des Sozial-
dienstes sind identisch; massgebend ist in beiden Fällen die vom Kanton offiziell er-
hobene Einwohnerzahl (siehe Art 37 OgR RSM). 
Dienstleistungen im Auftragsverhältnis für Verbandsgemeinden werden wie folgt ab-
gerechnet: 
- KulturLegi: Auftrag aller vier Verbandsgemeinden: Teil der Restkosten, Rubrik 

5790.3130.03, da ebenfalls einzig Einwohnerzahl massgebend (CHF 5‘219).  
- Projekt „Schlüsselpersonen“: Auftrag der Einwohnergemeinden Münchenbuchsee 

(2/3) und Moosseedorf (1/3): individuell, kostendeckend, die Gesamtkosten von 
CHF 31‘377.15 wurden vollumfänglich an die beiden Gemeinden belastet (Rubrik 
5790).   
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Anfangs Juni 2026 werden mit der Eröffnung der kantonalen Lastenverteilungsverfü-
gung neue Erkenntnisse zur Finanzplanung vorliegen. Die Gemeinden werden dar-
über bis Mitte Jahr informiert werden. Der Vorstand wird für die Vorlage des Budgets 
2027 einen überarbeiteten Finanzplan vorstellen. 
 
 
 Antrag des Vorstandes: 
Der Vorstand hat die Jahresrechnung 2025, welche mit Gemeindebeiträgen von CHF 
9‘334‘917.08 abschliesst, mit allen Bestandteilen an seiner Sitzung vom 19. März 
2026 genehmigt und beantragt der Delegiertenversammlung: 
 
a) Genehmigung der Jahresrechnung 2025 mit 
  

ERFOLGSRECHNUNG Aufwand Gesamthaushalt CHF 24'302'137.82 
 Ertrag Gesamthaushalt CHF 24'302'137.82 
 Aufwand-/Ertragsüberschuss CHF 0.00 
 
 Aufwand Allgemeiner Haushalt CHF 22'520'248.95 
 Ertrag Allgemeiner Haushalt CHF22'461'174.15 
 Aufwand-/Ertragsüberschuss CHF -59'074.80 
 
 Aufwand Vorfinanzierung L. CHF 37'009.95 
 Ertrag Vorfinanzierung L. CHF 190'551.15 
 Aufwand-/Ertragsüberschuss CHF -153'541.20 
 
INVESTITIONSRECHNUNG Ausgaben CHF 48'048.45 
 Einnahmen CHF 0.00 
 Nettoinvestitionen CHF 48'048.45 
 

b) Kenntnisnahme der Nachkredite gemäss Nachkredittabelle. 
 
NACHKREDITE    CHF     264’997.00 
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3 1.010 Verband 

Jahresbericht 2025 des Verbandes Regionaler Sozialdienst Münchenbuchsee 
 
 
Ausgangslage 
Der «Jahresbericht 2025» Verband Regionaler Sozialdienst Münchenbuchsee 
wurde durch die Geschäftsleitung erstellt und durch den Vorstand zu Handen Dele-
giertenversammlung genehmigt.  Der Jahresbericht wurde mit der Einladung den 
Delegierten zugestellt.  
 
 Antrag des Vorstandes: 
Der Jahresbericht 2025 des Verbandes Regionaler Sozialdienst Münchenbuchsee 
wird genehmigt. 
 
 
  2.730 Jahresrechnung 

Datenschutzbericht 2025 Aufsichtsstelle 
 
 
Ausgangslage 

Laut Art. 28 Abs. 3 OgR RSM ist das Rechnungsprüfungsorgan Aufsichtsstelle für 
Datenschutz gemäss Artikel 33 des Datenschutzgesetzes. Es erstattet der Delegier-
tenversammlung einmal jährlich Bericht. 

Der offizielle Bericht vom 01.04.2026 von ROD Treuhand AG, Schönbühl, liegt vor.  

 

Antrag des Vorstandes: 

Vom Datenschutzbericht der Revisionsstelle für das Jahr 2025 wird Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
  1.300 Altersplanung 

Jahresbericht 2025 Domicil Weiermatt DV 
 
 
Ausgangslage 
Der Jahresbericht 2025 wurde mit der Einladung verschickt und wird zur Kenntnis-
nahme vorgelegt. 
 
 
6 1.120 Delegiertenversammlung 

Verschiedenes 
 

Im Traktandum "Verschiedenes" können keine Beschlüsse definitiv verabschiedet werden, 
weil nur gültig über Angelegenheiten beschlossen werden darf, die auf der Traktandenliste 
angekündigt sind. Die Delegierten haben aber Gelegenheit, Anregungen und Anträge zu un-
terbreiten. Über Anträge hat die Versammlung zu befinden, ob sie erheblich oder unerheb-
lich sind. Erheblich erklärte Anträge unterbreitet der Vorstand einer späteren Delegierten-
versammlung, sofern sie sachlich zuständig ist, zum Entscheid. 
 
 

 


